
   
Kurie niedergelassene Ärzte   

   

Rundschreiben    
Ergeht an alle niedergelassenen ÄrztInnen in Kärnten    

Klagenfurt, 16.11.2020   

KAD-Stv. Mag. Mitterdorfer/fa   

   

Kollektivvertrag für Angestellte bei FachärztInnen und   

ÄrztInnen für Allgemeinmedizin in Kärnten gültig ab 1.1.2021  

    

Sehr geehrte Frau Kollegin! Sehr geehrter Herr Kollege!    

    

In den letzten Monaten wurden zwischen der Ärztekammer für Kärnten, Kurie niedergelassene Ärzte, 

und der Gewerkschaft Verhandlungen bezüglich einer Weiterentwicklung des Kollektivvertrages für 

Angestellte bei FachärztInnen und ÄrztInnen für Allgemeinmedizin geführt.    

    

Folgende Verhandlungseinigung mit Wirkung ab 1.1.2021 konnte erzielt werden:   

  

1. Erhöhung der Kollektivvertrag-Gehaltsansätze der Berufsgruppen 1, 2 und 3 sowie der 

Gefährdungszulagen um jeweils 3%.  

  

2. IST-Gehaltserhöhung im Ausmaß von 2%. Wenn die Gehälter der Angestellten zwischen 1.1. 

und 31.12.2020 erhöht wurden, so kann diese Erhöhung auf die vereinbarte IST-Erhöhung 

mit 1.1.2021 angerechnet werden. Die Gefährdungszulagen sind von dieser Erhöhung nicht 

umfasst.   

  

3. Empfehlung einer freiwilligen "Corona-Prämie" in der Höhe von € 150 (für 20 Stunden) bzw. 

€ 300 (für 40 Stunden) für Ordinationsassistentinnen - bis 31.12.2020 sozialversicherungs- 

und steuerfrei. Die Auszahlung der abgabenfreien Corona-Prämie soll bis spätestens 

31.12.2020 erfolgen.  

  

Eine Ausfertigung des aktuellen Kollektivvertrages werden wir Ihnen zeitnahe übermitteln und auch 

auf der Homepage der Ärztekammer für Kärnten unter www.aekktn.at veröffentlichen.    

    

Bitte um Kenntnisnahme und Beachtung.   

    

Mit freundlichen Grüßen!   

Für die Ärztekammer für Kärnten:   

   

Der Kurienobmann der 
niedergelassenen Ärzte: 

 
(Vizepräs. Dr. Wilhelm Kerber) 

Die Präsidentin: 

 
(Dr. Petra Preiss) 

    

  


